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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.07.1953

Norm

ABGB §166 Dc

Rechtssatz

Ob der subsidiär Unterhaltsp4ichtige mit Rücksicht auf die Leistungen der Vorverp4ichteten und seine eigenen

Einkommensverhältnisse gehalten und in der Lage ist, einen Unterhaltsbeitrag für das Kind zu leisten, ist eine Frage

der Unterhaltsbemessung und betrifft nicht die aus § 166 ABGB abzuleitende grundsätzliche Verpflichtung.
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